
  

Kreis Segeberg | Der Landrat 

Lebensmittel und Bedarfsgegenstände 
Kreis Segeberg - Postfach 13 22 - 23792 Bad Segeberg 

    E-Mail lebensmittel@segeberg.de 

  

Aktenzeichen: 
II / 39.10 / SE-0011864/Ra 

(bitte stets angeben) 

Bad Segeberg, den 17.04.2019 

Entscheidung über Ihren Antrag auf Informationsgewährung 

Ihr Antrag vom 15.01.2019 

Bescheid 

— 1. Auf Ihren Antrag vom 15.01.2019 gewähre ich Ihnen Informationen über amtli- 

che lebensmittelrechtliche Kontrollen des Betriebes 

Die Pizza Profi s 

Flottkamp 22 -26 
24568 Kaltenkirchen 

2. Die Informationen umfassen die Termine der letzten beiden amtlichen lebensmit- 
telrechtlichen Kontrollen des Betriebes sowie eine Rechtsauskunft, ob im Rahmen 
dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorlagen. Die Informationen werden 
Ihnen frühestens 10 Tage nach Bekanntgabe dieses Bescheides gegenüber dem 

Betrieb per Email an m.kleinschmidt.1.fxeptc456m@fragdenstaat.de zugänglich 
gemacht. Im Übrigen lehne ich Ihren Antrag ab. 

3. Verwaltungskosten werden nicht erhoben. 

Begründung: 
I: 
Am 15.01.2019 haben Sie per Email einen Antrag nach dem Verbraucherinformati- 
onsgesetz (VIG) über die Internetplattform „Topf Secret“ versandt, welche unter 
https://fragdenstaat.de/kampagnen/lebensmittelkontrolle/ erreichbar ist. Die Platt- 
form ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, im Internet mit wenigen 

Rechnungsanschrift 
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LVwG für das Land Schleswig-Holstein (L/wG) konnte gem. 85 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
VIG abgesehen werden, da die zu gewährenden Informationen solche i.S.d. 8 2 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 VIG darstellen und den Betrieb nicht übermäßig belasten. 
Die Entscheidung über Ihren Antrag erfolgt fristgerecht. Nach 8 5 Abs. 2 Satz 1 VIG 
muss die Behörde über einen Antrag auf Informationsgewährung grundsätzlich in- 
nerhalb einer einmonatigen Regelfrist entscheiden. Die Frist verlängert sich jedoch 
„bei Beteiligung Dritter“ nach 8 5 Abs. 2 Satz 2 VIG auf zwei Monate. Der Begriff 
des Beteiligten ist hierbei über den Verweis in 8 5 Abs. 1 VIG entsprechend der Re- 

gelung in 8 78 LVwG auszulegen. Aufgrund der Dreieckskonstellation sind Dritte im 
Sinne der Vorschrift die betroffenen Lebensmittelunternehmer, die materiell durch 

den Auskunftsanspruch belastet werden, da Daten, die sie betreffen, nachgefragt 
werden (vgl. Heinicke in Zipfel/Rathke Lebensmittelrecht, 171. EL Juli 2018, VIG 8 5 
Rd. 7). Da der Betrieb somit als Dritter i.S.d. 8 5 Abs. 2 Satz 2 VIG anzusehen ist, 

gilt vorliegend eine zweimonatige Frist. Die Frist beginnt mit dem Eingang des voll- 

ständigen und vorbehaltslosen Antrags. Ihr Antrag ist bei mir am 21.02.2019 einge- 
gangen, d.h. dass die Entscheidungsfrist erst am 20.04.2019 abliefe. 
Der Umfang dieses Bescheides richtet sich nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. a) VIG. 

Danach hat jeder nach Maßgabe des VIG Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten 
über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht 
zulässige Abweichungen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelge- 

setzbuches sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den 

Abweichungen getroffen worden sind. Darunter fallen grundsätzlich konkrete Kon- 

trollmaßnahmen und mögliche Verstöße einzelner Betriebe (sog. „Verstoß-Daten“, 

vgl. BeckOK InfoMedienR/Rossi, 22. Ed. 1.5.2018, VIG 8 2 Rn. 32). 

Zugang zu Informationen über die Termine der letzten beiden amtlichen lebensmit- 
telrechtlichen Kontrollen des Betriebes sowie eine Rechtsauskunft, ob im Rahmen 

X Für Ihren Antrag bedeutet dies konkret, dass ich diesem stattgebe. Ich werde Ihnen 

dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorlagen, gewähren. 

< Gesetzt den Fall, dass im Rahmen dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorla- 
Xen dürfte ich Ihnen jedoch nicht die jeweiligen Kontrollberichte herausgeben, so- 

. dass Ihrem Antrag insoweit nicht entsprochen werden kann. 

Dies begründet sich in dem Umstand, dass Sie Ihren Antrag über die Internetplatt- 
form Topf Secret gestellt haben. Intention der dort standardisiert erstellten VIG- 
Anträge ist nicht allein die Erfüllung des individuellen Auskunftsbegehrens des An- 
tragsstellers, sondern vielmehr und maßgeblich die anschließende Veröffentlichung 
der Informationen-auf der Internetplattform. Dies wird sowohl aus den eingangs 
zitierten Hinweisen als auch durch den Umstand, dass in der Vergangenheit schon 

zahlreiche Korrespondenzen mit den für die Informationsgewährung zuständigen 

Behörden veröffentlicht worden sind, zweifelsohne deutlich. So wurden durch die 
Internetplattform sogar extra die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, 

dass eine Veröffentlichung automatisiert erfolgen kann. 

Ein staatliches Informationshandeln, das zu einer unbegrenzten Veröffentlichung 
von sämtlichen Verstößen eines Unternehmens gegen lebensmittel- oder futtermit- 
telrechtliche Vorschriften beiträgt, ist im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnis- 
mäßigkeit verfassungswidrig. Dies folgt aus der Rechtsprechung des Bundesverfas- 
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2. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 7 Abs. 2 Satz 2 VIG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis 
Segeberg, Der Landrat, Hamburger Str. 30, 23795 Bad Segeberg, einzulegen. 
Ihr Widerspruch hätte gem. 8 5 Abs. 4 Satz 1 VIG keine aufschiebende Wirkung. 

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise: 
Zudem verarbeiten auch wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit und solange 
dies für die Durchführung des Antragsverfahrens erforderlich ist. 
Alle Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und Ihren 

diesbezüglichen Rechten können Sie der unter dem nachstehenden Link abgelegten 

Datenschutzerklärung entnehmen: 

https://dse.segeberg.de/pdf/39 10 001.pdf 

Mit freundlichen Grüßen " ” N 

   


